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Vorwort
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fen. So liegt auch ein besonderes Augenmerk der vorliegenden Dissertation auf dem
gesetzgeberischen Wandel, den die Vorschrift in den letzten Jahren erfahren hat.

Diese Dissertation lag dem Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität
Hamburg im Wintersemester 2001/2002 zur Begutachtung vor. Frau Prof. Dr. Moni-
ka Jachmann habe ich für die Erstellung des Erstgutachtens zu danken. Besonders
danken möchte ich Herrn Prof. Dr. Rainer Walz für die zügige Erstellung des Zweit-
gutachtens.

Ganz herzlich danke ich Herrn Ralf Lindner und meinen Eltern für ihre Unterstüt-
zung.
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Teil 1

Einleitung und Gang der Untersuchung

Die Einführung des §6 b in das EStG im Jahre 19641 wurde trotz der hohen Kom-
pliziertheit der Regelung als die „bedeutsamste Reform des deutschen Bilanzsteu-
errechts“2 seit Jahrzehnten bezeichnet. § 6 b EStG gestattet die Übertragung stiller
Reserven, die während einer längeren Zeit bei bestimmten Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens gebildet und bei einer dann erfolgenden Veräußerung aufgedeckt
werden, auf bestimmte Reinvestitionsgüter. Ein etwaiger Veräußerungsgewinn
muss nicht sofort als Ertrag versteuert werden, sondern kann von den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der Reinvestitionsgüter abgezogen werden.

Seinem Wortlaut nach ist § 6 b EStG auf den Einzelunternehmer zugeschnitten.3

§ 6 b EStG spricht von „dem Steuerpflichtigen“, der ein Wirtschaftsgut seines Anla-
gevermögens veräußert, einen Veräußerungsgewinn erzielt, Reinvestitionsgüter an-
schafft oder herstellt und der die Voraussetzungen des § 6 b Abs. 4 EStG zu erfüllen
hat. Die Norm enthielt jedoch zunächst keinerlei Regelung im Hinblick auf die In-
anspruchnahme durch Personengesellschaften oder deren Gesellschafter, was seit
der Einführung des § 6 b in das EStG zu großen Anwendungsschwierigkeiten und
Meinungsdifferenzen und in den letzten Jahren auch zu mehrfachen Änderungen
des § 6 b EStG geführt hat. Da die Vorschrift zu einer Zeit in das EStG aufgenom-
men wurde, in der nach der sowohl in der Rechtsprechung als auch im Schrifttum
vorherrschenden Bilanzbündeltheorie die einkommensteuerrechtliche Existenz der
Personengesellschaft negiert wurde, bestand für die Berücksichtigung der Beson-
derheiten bei Personengesellschaften bei Einführung der Norm keine Notwendig-
keit.4 Nach Aufgabe der Bilanzbündeltheorie durch den BFH und der Anerkennung
der Personengesellschaft als Subjekt der Einkünftequalifikation und der Gewinner-
mittlung Mitte der Siebziger Jahre hätte die Anwendbarkeit des § 6 b EStG bei Per-
sonengesellschaften jedoch grundlegend überdacht werden müssen. Nichtsdesto-
trotz hielten der BFH und die h. M. in der Literatur an der bisherigen, sog. gesell-
schafterbezogenen Betrachtungsweise des §6 b EStG fest, wonach lediglich der ein-
zelne Gesellschafter – nicht aber die Personengesellschaft als solche – zur Inan-
spruchnahme der Begünstigung des § 6 b EStG berechtigt war. Lediglich eine Min-

1 StÄndG 1964, BGBl. I 1964, 885.
2 R. Thiel, Übertragung stiller Reserven, 5; daran anschließend Flume, Handelsblatt vom

25.8.1966, 5.
3 Schön, Gewinnübertragungen, 2.
4 Vgl. die Darstellung bei Schön, Gewinnübertragungen, 2.

2 Selbmann
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dermeinung5 sprach sich für eine gesellschaftsbezogene Betrachtungsweise des §6 b
EStG aus, wonach die Personengesellschaft selbst als Steuerpflichtiger im Sinne des
§ 6 b EStG gelten und zur Inanspruchnahme des § 6 b EStG berechtigt sein sollte.

Erst mit der Einführung des neuen §6 b Abs. 10 EStG und der Änderung des §6 b
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 EStG durch das Steuerentlastungsgesetz (StEntlG) 1999/2000/
20026 wurde die Anwendbarkeit des §6 b EStG bei Personengesellschaften erstmals
gesetzlich geregelt. Danach galten ab dem 1.1.1999 Personengesellschaften selbst
als Steuerpflichtige im Sinne des § 6 b EStG, soweit Wirtschaftsgüter des Gesamt-
handsvermögens betroffen waren (sog. rechtsträger- oder gesellschaftsbezogene
Betrachtungsweise). Die Personengesellschaft selbst war demnach – wie bereits
von der bisherigen Mindermeinung vertreten worden war – zur Inanspruchnahme
des § 6 b EStG berechtigt. Allein diese Betrachtungsweise wird der heute anerkann-
ten Stellung der Personengesellschaft im Einkommensteuerrecht als Subjekt der
Gewinnermittlung sowie dem Sinn und Zweck des § 6 b EStG gerecht.

Bereits drei Jahre nach der Einführung der sog. rechtsträger- oder gesellschafts-
bezogenen Betrachtungsweise durch das StEntlG 1999/2000/2002 war der Problem-
kreis „Personengesellschaft und § 6 b EStG“ erneut Gegenstand einer Gesetzesän-
derung. Im Rahmen des Unternehmenssteuerfortentwicklungsgesetzes (UntStFG)7

wurden auch die Regelungen des §6 b Abs.4 S.1 Nr.3 und Abs.10 EStG, in denen die
rechtsträger- oder gesellschaftsbezogene Betrachtungsweise seit dem Veranlagungs-
zeitraum 1999 verankert war, wiederum wesentlich umgestaltet. Durch eine Rück-
kehr zur sog. gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise wurde der Rechtszustand,
wie er vor dem 31.12.1998, also vor Inkrafttreten des StEntlG 1999/2000/2002, be-
standen hatte, wieder hergestellt.8 Ab Veranlagungszeitraum 2002 gilt wieder die ge-
sellschafterbezogene Betrachtungsweise, welche in erheblichem Widerspruch zur
Stellung der Personengesellschaft im Einkommensteuerrecht und zum Sinn und
Zweck des § 6 b EStG steht und dadurch zahlreiche Schwierigkeiten aufwirft. Die
Gründe für die Wiederherstellung der alten Rechtslage sind daher kritisch zu hinter-
fragen.

Die Rückkehr zu der bereits vor dem 1.1.1999 geltenden gesellschafterbezogenen
Betrachtungsweise des § 6 b EStG bei Personengesellschaften durch das UntStFG
darf nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss in einem Zusammenhang mit
den tiefgreifenden Änderungen der Vorschriften des EStG zur Umstrukturierung
von Personengesellschaften durch das Steuersenkungsgesetz (StSenkG) 20019 und
das UntStFG gesehen werden. Die Abschaffung der vor dem Veranlagungszeitraum

5 Schön, Gewinnübertragungen; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht,
§ 10 II.

6 BGBl. I 1999, 402.
7 BGBl. I 2001, 3858ff.
8 BT-Drs. 14/6882, 33.
9 BGBl. I 2001, 1433ff.
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1999 herrschenden gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise des § 6 b EStG zu-
gunsten einer rechtsträger- oder gesellschaftsbezogenen Betrachtungsweise durch
das StEntlG 1999/2000/2002 und die bereits drei Jahre später durch das UntStFG
angeordnete Rückkehr zur gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise sprechen
dafür, dass nicht nur die umstrittene Stellung der Personengesellschaft im Einkom-
mensteuerrecht Anlass für diese Gesetzesänderungen war und ist.

In einem ersten Schritt der Arbeit sollen die ratio des § 6 b EStG erarbeitet
und – zu einem besseren Verständnis der Norm und der nachfolgenden Teile – die
grundlegenden Tatbestandsmerkmale dieser komplexen und umfangreichen Norm
dargestellt werden. Anschließend werden die konkreten Auswirkungen der vor In-
krafttreten des StEntlG 1999/2000/2002 und nach Inkrafttreten des UntStFG wieder
geltenden gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise des §6 b EStG bei Personen-
gesellschaften sowie der gem. §6 b Abs.4 S.1 Nr.3,Abs.10 EStG in der Fassung des
StEntlG 1999/2000/2002 vorgeschriebenen rechtsträger- oder gesellschaftsbezoge-
nen Betrachtungsweise dogmatisch hergeleitet, dargestellt und kritisch gewürdigt.
Im einzelnen wird darauf eingegangen, welche unterschiedlichen Folgen die jewei-
ligen Betrachtungsweisen für die Vorbesitzzeit nach § 6 b Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStG bei
Vorliegen eines entgeltlichen Gesellschafterwechsels, für den Umfang der Reinves-
titionsmöglichkeiten bei der Veräußerung eines Wirtschaftsguts des Gesamthands-
vermögens der Personengesellschaft bzw. eines Wirtschaftsguts des Einzel- oder
Sonderbetriebsvermögens eines Gesellschafters, für die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme des § 6 b EStG bei der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils und
für eine bereits im Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft bestehende
§ 6 b-Rücklage bei Ausscheiden eines Gesellschafters haben und inwieweit diese
Folgen mit der Stellung der Personengesellschaft im Einkommensteuerrecht und
dem Sinn und Zweck des § 6 b EStG vereinbar sind. Gegenstand des nächsten Teils
ist die Erarbeitung systematischer Zusammenhänge zwischen der Anwendung des
§ 6 b EStG bei Personengesellschaften und den weiteren Regelungen zur Umstruk-
turierung von Personengesellschaften. Die gesellschafterbezogene Betrachtungs-
weise des § 6 b EStG bei Personengesellschaften ist vor Inkrafttreten des StEntlG
1999/2000/2002 im Zusammenhang mit den Regelungen des Mitunternehmererlas-
ses des BMF zur Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern zwischen dem Einzel-
oder Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters und dem Gesamthandsvermö-
gen der Personengesellschaft sowie den gewohnheitsrechtlichen Regelungen der
Realteilung einer Personengesellschaft unter Zuweisung von Einzelwirtschaftsgü-
tern zu sehen. Mit der Überholung der Regelungen des Mitunternehmererlasses
durch Einführung des § 6 Abs. 5 EStG und der erstmaligen Kodifizierung der Real-
teilung in § 16 Abs. 3 S. 2 EStG durch das StEntlG 1999/2000/2002 ging der Wech-
sel von der gesellschafterbezogenen zur sog. gesellschafts- oder rechtsträgerbezo-
genen Betrachtungsweise des § 6 b EStG bei Personengesellschaften einher. Die
durch das StSenkG 2001 vorgenommene Änderung des § 6 Abs. 5 S. 3 EStG
zog – neben einer erneuten Überarbeitung des § 6 Abs. 5 S. 3 ff. EStG – die umfas-
sende Neuregelung des § 6 b Abs. 4 S. 1 Nr. 3, Abs. 10 EStG und des § 16 Abs. 3
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